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Änderungsantrag zu V52 (D01)

Von Zeile 118 bis 120:

• Dass die NATO deutlich macht, dass die Türkei bis zum vollständigen Abzug der türkischen Armee
aus Nordsyrien für ihren völkerrechtswidrigen Einmarsch keinen Beistand erhält.für ihren
völkerrechtswidrigen Einmarsch keinen Beistand erhält und eine Feststellung des Bündnisfalls auf
der Grundlage des NATO-Vertrags somit ausgeschlossen ist.

Begründung

Ein Bündnisfall auf Grundlage des NATO-Vertrags tritt bei einem Angriffskrieg eines NATO-Mitglieds nicht
ein. Dies sollte schon jetzt deutlich kommuniziert werden.
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